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1 Bedarf an psychotherapeutischer Versorgung 

Jedes Jahr erkranken rund 20 Millionen Menschen an einer psychischen Erkrankung.1;2 
Nach evidenzbasierten Leitlinien wird Psychotherapie bei den meisten psychischen Er-
krankungen als eine Behandlungsmethode der ersten Wahl empfohlen. Nicht jede Per-
son, die psychisch erkrankt, benötigt jedoch eine Psychotherapie. Manche Menschen 
schaffen es über eigene Strategien und Maßnahmen, von selbst wieder zu gesunden, an-
dere kann eine Selbsthilfegruppe ausreichend unterstützen oder sie benötigen vorrangig 
eine Beratung. Einigen helfen auch Gespräche mit ihrer Hausärzt*in und wieder andere 
entscheiden sich für eine medikamentöse Behandlung. Manche Menschen sind so schwer 
erkrankt, dass sie zunächst stationär behandelt werden müssen. Von den Patient*innen, 
die eine Psychotherapeutische Sprechstunde aufsuchen, beginnen weniger als die Hälfte 
(45,9 %) im Anschluss eine psychotherapeutische Behandlung.3  
 

Obwohl Psychotherapie eine wirksame und zunehmend häufiger nachgefragte Behand-
lungsmethode bei psychischen Erkrankungen ist, erhalten nur 1,9 Millionen psychisch 
kranke Menschen jährlich eine ambulante psychotherapeutische Behandlung.4 Das be-
deutet, dass maximal jeder zehnte Mensch, der innerhalb eines Jahres psychisch erkrankt, 
eine Psychotherapie erhält. Der tatsächliche Behandlungsbedarf ist weitaus größer, wie 
auch die langen Wartezeiten bis zum Beginn einer Behandlung zeigen.  
 

2 Wartezeiten auf eine ambulante Psychotherapie  

Die ambulante Versorgung von Menschen mit psychischen Erkrankungen ist in vielen Re-
gionen Deutschlands von einem Mangel an Therapieplätzen und langen Wartezeiten bis 
zum Beginn einer psychotherapeutischen Behandlung geprägt. Wartezeiten in der psy-
chotherapeutischen Versorgung sind dabei eine vielschichtige Problematik und stellen ei-
nen wichtigen Indikator für Probleme in den Versorgungsprozessen und Engpässe bei den 
Behandlungskapazitäten dar.  

2.1 Zugangswege zur Psychotherapie 

Der Prozess vom Auftreten einer psychischen Symptomatik mit Krankheitswert über den 
Versuch, professionelle Hilfe zu erhalten, die diagnostische Abklärung und Indikations-
stellung für eine psychotherapeutische Behandlung bis hin zu deren Beginn lässt sich da-
bei in verschiedene Phasen unterteilen, die jeweils von spezifischen Wartezeiten geprägt 
sein können. Die Gründe für die einzelnen Verzögerungen im Versorgungsprozess müssen 
dabei differenziert analysiert und gezielt mit geeigneten Maßnahmen adressiert werden.  
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So ist für die Latenz zwischen dem Auftreten psychischer Beschwerden und dem Aufsu-
chen professioneller Hilfen von entscheidender Bedeutung, wie sehr psychische Erkran-
kungen mit einem Stigma versehen sind, aber auch, welches Wissen in der Bevölkerung 
über Behandlungsmöglichkeiten von psychischen Erkrankungen vorhanden ist und ob 
diese im Gesundheitssystem frühzeitig erkannt werden. Aufgrund der Stigmatisierung 
psychischer Erkrankungen fällt es vielen Menschen mit psychischen Erkrankungen häufig 
noch immer schwer, sich hierfür professionelle Hilfe zu holen. Ältere Publikationen gingen 
davon aus, dass bei etwa der Hälfte der später behandelten Patient*innen die Zeitspanne 
zwischen dem Auftreten psychischer Beschwerden und dem Beginn einer indizierten psy-
chotherapeutischen Behandlung mehr als fünf Jahre betrug.5 
 
Die Entstigmatisierung psychischer Erkrankungen, aber auch das Wissen über wirksame 
psychotherapeutische Behandlungsmethoden ist in den letzten 30 Jahren deutlich voran-
geschritten. Das hat auch die Bereitschaft vieler Menschen erhöht, bei psychischen Prob-
lemen psychotherapeutische Hilfe in Anspruch zu nehmen. Während Anfang der 1990er-
Jahre nur etwas mehr als die Hälfte aller Befragten (54,7 Prozent) der Auffassung war, 
dass Psychotherapie zur Behandlung von Depressionen empfohlen werden sollte, hielten 
2001 bereits rund 70 Prozent der Menschen in Deutschland eine Psychotherapie zur Be-
handlung einer Depression für empfehlenswert, aber nur knapp 40 Prozent eine Behand-
lung mit Psychopharmaka.6 Eine Umfrage der Stiftung Deutsche Depressionshilfe zeigte 
für das Jahr 2018, dass mittlerweile 94 Prozent aller Befragten meinen, dass Depressionen 
psychotherapeutisch behandelt werden sollten. Nur 55 Prozent gaben 2018 an, dass eine 
Depression medikamentös behandelt werden sollte.7 

 
Darüber hinaus ist für eine zeitnahe leitliniengerechte Behandlung von psychischen Er-
krankungen auch das frühzeitige Erkennen psychischer Beschwerden und Erkrankungen 
in der (haus)ärztlichen Versorgung bedeutsam. Knapp die Hälfte der Patient*innen in psy-
chotherapeutischer Behandlung werden von ihrer Hausärzt*in oder einer anderen 
Ärzt*in auf das psychotherapeutische Behandlungsangebot hingewiesen.8 Je frühzeitiger 
psychische Beschwerden in der hausärztlichen Versorgung erkannt und die Patient*innen 
zur weiteren Abklärung und Behandlung in die psychotherapeutische bzw. fachärztliche 
Versorgung überwiesen werden, desto besser können damit auch Chronifizierungen und 
Verschlechterungen der Beschwerden vermieden werden. Nach den Ergebnissen der Pa-
tientenbefragung des BARMER Arztreports 2020 wendet sich zugleich mit knapp 90 Pro-
zent der größte Teil der Patient*innen mit psychischen Beschwerden zur Vereinbarung 
eines Erstgesprächs direkt an eine Psychotherapeut*in. Nur etwa 8 Prozent der Termin-
vereinbarungen erfolgen über die Terminservicestellen der Kassenärztlichen Vereinigun-
gen (TSS) und lediglich in seltenen Fällen über die behandelnde Ärzt*in.  
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2.2 Psychotherapeutische Sprechstunde verkürzt Wartezeit auf ein Erstgespräch 

Um einen möglichst zeitnahen Zugang zu einem psychotherapeutischen Erstgespräch zu 
schaffen und Verzögerungen zwischen der initialen Kontaktaufnahme von Patient*innen 
mit einer psychotherapeutischen Praxis und dem Erstgespräch zu reduzieren, wurde mit 
der Strukturreform der Psychotherapie-Richtlinie 2017 die Psychotherapeutische Sprech-
stunde eingeführt. Diese dient einer kurzfristigen differenzialdiagnostischen Abklärung, 
Indikationsstellung und Beratung der Patient*innen über die vorliegenden Erkrankungen 
und bestehende Behandlungsoptionen.  
 
Psychotherapeut*innen sind nach der Psychotherapie-Richtlinie verpflichtet, je vollem 
Versorgungsauftrag in einem Mindestumfang von 100 Minuten pro Woche Psychothera-
peutische Sprechstunden anzubieten. Nach den Ergebnissen der Wartezeitenstudie der 
BPtK aus dem Jahr 2018 konnte mit der Einführung der Sprechstunden die Wartezeit auf 
ein Erstgespräch von 12,5 Wochen auf 5,7 Wochen erheblich verkürzt werden.9 70 Pro-
zent der Psychotherapeut*innen führten die Erstgespräche im Durchschnitt innerhalb von 
vier Wochen nach Kontaktaufnahme durch. Eine Evaluation des Gemeinsamen Bundes-
ausschusses konnte darüber hinaus zeigen, dass die Psychotherapeut*innen pro Quartal 
circa zwei Millionen Sprechstunden à 25 Minuten abrechnen und damit gegenüber den 
Mindestvorgaben etwa doppelt so viele Sprechstunden durchführen wie vorgeschrie-
ben.10 Die Patient*innen erfahren dadurch früher, ob und – wenn ja – an welchen psychi-
schen Erkrankungen sie leiden und welche Behandlung sie gegebenenfalls benötigen. Psy-
chotherapeut*innen können dabei auch systematisch die Dringlichkeit einer psychothe-
rapeutischen Behandlung berücksichtigen.  

2.3 Wartezeiten auf psychotherapeutische Behandlung weiterhin zu lang 

Die BPtK-Wartezeitenstudie 2018 zeigte zugleich, dass auch nach Einführung der Sprech-
stunde die Wartezeiten bis zum Beginn der eigentlichen Behandlung mit durchschnittlich 
20 Wochen weiterhin zu lang waren. Datengrundlage waren dabei die Angaben der Psy-
chotherapeut*innen zu den durchschnittlichen Wartezeiten in ihren Praxen. Einbezogen 
wurden dabei nur Praxen, die auch eine Warteliste führten. Unberücksichtigt blieben 
Wartezeiten, die dadurch entstehen, dass viele behandlungsbedürftige Patient*innen 
mehrere Praxen aufsuchen müssen, bis sie einen Therapieplatz erhalten. Nach Analysen 
der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) für die Quartale von 2/2017 bis 4/2021, 
die auf Abrechnungsdaten basieren, konsultieren durchschnittlich 27,5 Prozent der Pati-
ent*innen, die nach einem Erstgespräch in der Psychotherapeutischen Sprechstunde eine 
Behandlung beginnen bzw. probatorische Sitzungen in Anspruch nehmen, mindestens 
zwei Psychotherapeut*innen. 7,1 Prozent der Patient*innen suchen sogar drei oder mehr 
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Psychotherapeut*innen auf. Die Notwendigkeit, mehrere Psychotherapeut*innen aufzu-
suchen, um einen Therapieplatz zu erhalten, betrifft demnach mehr als ein Viertel der 
Patient*innen.  
 
Im Zuge der Corona-Pandemie hat sich die Wartezeiten-Problematik im Vergleich zum 
vorpandemischen Zeitraum nochmals deutlich verschärft. Dies zeigen die Daten von zwei 
Studien der Deutschen PsychotherapeutenVereinigung (DPtV), bei der vertragspsycho-
therapeutische Praxen zur Anzahl von Anfragen auf einen Therapieplatz, aber auch zu 
Wartezeiten auf ein Erstgespräch und auf den Beginn einer Behandlung befragt wurden.11 
Allein in dem Zeitraum von 2021 bis 2022 stieg der Anteil der Praxen, bei denen Pati-
ent*innen durchschnittlich länger als sechs Monate auf den Beginn einer Psychotherapie 
warten mussten, von 38,3 auf 47,4 Prozent an (vgl. Abbildung 1). Diese Zunahme ist auch 
vor dem Hintergrund einer insgesamt während der Corona-Pandemie gestiegenen Nach-
frage nach psychotherapeutischer Diagnostik und Behandlung zu bewerten. Im Zeitraum 
von Januar 2020 bis Juni 2022 war die Anzahl der wöchentlichen Terminanfragen in den 
psychotherapeutischen Praxen um circa 40 Prozent von durchschnittlich 4,9 auf 6,9 An-
fragen angestiegen.  
 
Abbildung 1: Wartezeit von der Anfrage bis zum Behandlungsbeginn – Vergleich von 
Januar 2021 und Juni 2022 

 
Quelle: DPtV, 2022; eigene Darstellung der BPtK. 

 
Die deutliche Zunahme der Wartezeiten im Zuge der Corona-Pandemie belegt auch eine 
Studie der Universität Leipzig für die psychotherapeutische Versorgung von Kindern und 
Jugendlichen.12 Danach haben sich die Wartezeiten für Kinder und Jugendliche auf den 
Beginn einer Psychotherapie seit Pandemiebeginn auf rund 25 Wochen nahezu verdop-
pelt. Zugleich wurde wegen der erhöhten Nachfrage insbesondere das Angebot an Psy-
chotherapeutischen Sprechstunden für eine zeitnahe diagnostische Abklärung und Indi-
kationsstellung deutlich ausgeweitet. 
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Die massiven Auswirkungen der regional sehr unterschiedlichen psychotherapeutischen 
Behandlungskapazitäten wurden auch durch eine Befragungsstudie des Senders rbb|24 
belegt. In diese Datenanalyse gingen die Ergebnisse der Befragungen von 123 Psychothe-
rapiepraxen aus ganz Deutschland und einer zusätzlichen Stichprobe von 54 Psychothe-
rapiepraxen aus Berlin und Brandenburg ein. Auch wenn mit diesen Stichproben keine für 
das Bundesgebiet repräsentativen Analysen möglich waren, ist der Kernbefund besonders 
langer Wartezeiten in den schlecht versorgten ländlichen Regionen ausgesprochen ro-
bust. Während die Wartezeit zwischen dem Erstgespräch und dem Therapiebeginn in der 
Stadt im Median circa acht Wochen betrug, waren die Wartezeiten auf dem Land mit 
24 Wochen dreimal so lang.  
 
Die Daten aus Psychotherapeuten- und Patientenbefragungen sind dabei mit bestimmten 
methodischen Limitationen versehen. Sie eignen sich insbesondere, um regionale Unter-
schiede bei den Wartezeiten zu identifizieren und – bei wiederholter Durchführung mit 
vergleichbarer Erhebungsmethodik – Entwicklungstrends bei den Wartezeiten auf einen 
Behandlungsplatz abzubilden. Sie eigenen sich aber weniger, um deren absolute durch-
schnittliche Dauer zu berechnen. 
 
Bei den vorliegenden großen Psychotherapeutenbefragungen ist zwar die Repräsentati-
vität der Daten grundsätzlich gegeben, allerdings beschränken sich die Daten zum Teil auf 
Praxen, die auch eine Warteliste führen. Praxen ohne Warteliste vergeben häufig Thera-
pieplätze immer dann, wenn in kurzer Zeit ein Therapieplatz frei wird. Für die Patient*in-
nen, die in der Praxis einen Therapieplatz erhalten, fallen die Wartezeiten dadurch im 
Durchschnitt sehr niedrig aus, während zugleich ein großer Teil der Patient*innen, die in 
diesen Praxen ein Erstgespräch erhalten haben, bei ihrer Suche nach einem Therapieplatz 
weitere Praxen aufsuchen müssen und dadurch von besonders langen Wartezeiten be-
troffen sind. Diese Wartezeiten, die mit dem Aufsuchen mehrerer Praxen einhergehen, 
werden aber über Psychotherapeutenbefragungen nicht erfasst. Darüber hinaus werden 
die Wartezeitendaten in der Regel nicht entsprechend der Anzahl der innerhalb eines Jah-
res in der Praxis neu aufgenommenen Patient*innen gewichtet, sodass kleine wie große 
Praxen in gleicher Weise in die Durchschnittsberechnung der Wartezeiten eingehen. Dar-
über hinaus werden über Psychotherapeuten- sowie Patientenbefragungen stets nur ret-
rospektive Schätzungen der Wartezeiten zugrunde gelegt.  

2.4 20 Wochen Wartezeit zwischen Erstgespräch und Behandlungsbeginn 

Während man für die Ermittlung von Wartezeiten bis zum Erstgespräch auf entspre-
chende Befragungsdaten angewiesen ist, können die tatsächlichen Wartezeiten der Pati-
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ent*innen vom Erstgespräch bei einer Psychotherapeut*in bis zum Beginn einer Behand-
lung anhand der objektiven Abrechnungsdaten der Kassenärztlichen Vereinigungen er-
mittelt werden. Sie liefern damit einen validen Indikator für regional bestehende Versor-
gungsprobleme und können auch kumulierende Wartezeiten abbilden, die entstehen, 
wenn Patient*innen mehrere Psychotherapeut*innen aufsuchen müssen, bis sie endlich 
die erforderliche Behandlung beginnen können. Auch das Management von Wartezeiten 
in den psychotherapeutischen Praxen, wenn zum Beispiel die Sprechstundentermine und 
probatorischen Sitzungen zur Überbrückung der Wartezeit auf einen freien Therapieplatz 
über einen längeren Zeitraum gestreckt werden, wird dabei berücksichtigt.  
 
Diese objektiven Abrechnungsdaten zeigen dabei für Deutschland, dass psychisch kranke 
Menschen ab dem Erstgespräch im Durchschnitt knapp 20 Wochen (142 Tage) auf den 
Beginn einer Psychotherapie warten, wenn in der psychotherapeutischen Sprechstunde 
festgestellt worden ist, dass sie psychisch krank sind und eine psychotherapeutische Be-
handlung benötigen.  
 
Grundlage der Berechnung der Wartezeiten waren die Abrechnungsdaten der KBV von 
rund 300.000 Versicherten, die im 1. Quartal 2019 erstmals in einer psychotherapeuti-
schen Sprechstunde waren. Bei der Berechnung der Wartezeiten wurden alle Patient*in-
nen berücksichtigt, die bis einschließlich dem 1. Quartal 2020 eine psychotherapeutische 
Akutbehandlung und/oder eine Richtlinienpsychotherapie begonnen hatten. Die Daten 
zu den Wartezeiten bis zum Beginn der Behandlung lagen als gruppierte Daten vor mit 
der Information, wie viele Patient*innen in welchem Folgequartal ihre Behandlung be-
gonnen haben. 18,6 Prozent dieser Patient*innen begannen noch im selben Quartal, in 
dem die erste Sprechstunde durchgeführt wurde, mit der Behandlung. 10,6 Prozent be-
gannen erst im 1. Quartal 2020, also rund ein Jahr später, die psychotherapeutische Be-
handlung (vgl. Abbildung 2).13 Bei rund 40 Prozent der Patient*innen ist mindestens ein 
ganzes Quartal zwischen der ersten Sprechstunde und dem Beginn der Behandlung ver-
gangen.  
 

Abbildung 2: Wartezeiten auf die psychotherapeutische Behandlung –  
Behandlungsbeginn im Zeitverlauf nach Sprechstunde im 1. Quartal 2019 

 
 
 
Quelle:  
Abrechnungsdaten der 
KBV; eigene Berech-
nung und Darstellung 
der BPtK, 2022. 
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Um zusätzlich die durchschnittliche Wartezeit berechnen zu können, wurde auf Basis der 
Abrechnungsdaten in einer Kassenärztlichen Vereinigung eine taggenaue Berechnung von 
Wartezeiten auf eine psychotherapeutische Behandlung herangezogen. Dabei wurden zu-
gleich die durchschnittlichen Wartezeiten der Patient*innen nach Quartal des Thera-
piebeginns kalkuliert: 
 

 Von insgesamt 18.320 Patient*innen in Rheinland-Pfalz, die im 1. Quartal 2021 erst-
mals eine Sprechstunde in Anspruch genommen hatten, begannen bis einschließlich 
dem 1. Quartal 2022 8.146 Patient*innen (44,5 Prozent) eine Akutbehandlung oder 
Richtlinienpsychotherapie.  

 23,6 Prozent der Patient*innen begannen ihre Behandlung noch im selben Quartal 
mit einer durchschnittlichen Latenz zwischen erster Sprechstunde und Therapiebe-
ginn von 42,1 Tagen.  

 Bei 46,1 Prozent begann die Behandlung im 2. Quartal 2021 bei einer durchschnittli-
chen Wartezeit von 86,1 Tagen.  

 18,1 Prozent begannen im 3. Quartal 2021 ihre Behandlung mit einer durchschnittli-
chen Wartezeit von 168,1 Tagen.  

 Weitere 7,7 Prozent begannen ihre Behandlung im 4. Quartal 2021 bei einer durch-
schnittlichen Wartezeit von 261,9 Tagen. 

 Und 4,5 Prozent der Patient*innen konnten erst im 1. Quartal 2022 ihre Behandlung 
beginnen bei einer durchschnittlichen Wartezeit von 359,2 Tagen. 

 
Insgesamt betrug die Wartezeit auf den Behandlungsbeginn in dieser Patientenkohorte, 
die im 1. Quartal 2021 während des ersten Winters der Corona-Pandemie erstmals eine 
Psychotherapeutische Sprechstunde aufsuchte, durchschnittlich 116,4 Tage.  
 
Wendet man diese durchschnittlichen Wartezeiten der Patient*innen, die in einem be-
stimmten Folgequartal nach dem Indexquartal der ersten Sprechstunde ihre Psychothe-
rapie begonnen haben auf die kategorialen bundesweiten Daten der KBV für das Jahr 
2019 an, um die Wartezeit von der ersten Sprechstunde bis zum Therapiebeginn für das 
Bundesgebiet zu quantifizieren, resultiert eine durchschnittliche Wartezeit von 142 Ta-
gen.  
 
Eine aktuelle Studie der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns (Februar 2023), bei der 
ebenfalls auf Basis der Abrechnungsdaten die taggenauen Daten der Dauer zwischen ers-
ter Sprechstunde und Therapiebeginn berechnet wurden, bestätigt die langen Wartezei-
ten in der ambulanten Psychotherapie.14 Auch in Bayern beträgt die durchschnittliche 
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Wartezeit von der ersten Sprechstunde bis zum Beginn einer Richtlinienpsychotherapie 
knapp 20 Wochen (139 Tage). 
 
Bei der Interpretation dieser Daten ist zu beachten, dass zwischen der ersten Sprech-
stunde und dem Beginn einer Richtlinienpsychotherapie weitere diagnostische Gespräche 
und Probesitzungen (Probatorik) durchgeführt werden. Erwachsene Patient*innen kön-
nen bis zu drei Sprechstunden à 50 Minuten und bis zu vier probatorische Sitzungen er-
halten. Eine psychotherapeutische Akutbehandlung schließt sich dagegen direkt an die 
Psychotherapeutischen Sprechstunden an. Ein zeitlicher Abstand zwischen der ersten 
Sprechstunde und dem Behandlungsbeginn von bis zu zwei Monaten spricht insoweit für 
einen weitgehend nahtlosen Versorgungsprozess von der psychotherapeutischen Diag-
nostik, der somatischen Abklärung, der Indikationsstellung, der Beratung der Patient*in 
und der Antragstellung bei der Krankenkasse bis zum eigentlichen Therapiebeginn. Dage-
gen signalisieren Zeiten von 20 Wochen und mehr zwischen einem Erstgespräch und dem 
Therapiebeginn, dass der Versorgungsprozess von erheblichen Wartezeiten geprägt und 
eine zeitnahe Behandlung nicht mehr gewährleistet ist.  
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Ergebnisse von Umfragen und Analysen der Krankenkassen irreführend 

Im Dezember 2022 hat der GKV-Spitzenverband (GKV-SV) die Ergebnisse der Befragung eines Online-Panels 
vorgelegt, um daraus Aussagen über Wartezeiten in der Psychotherapie abzuleiten.15 Im Februar 2023 
folgte eine Analyse des vdek auf Basis der Sozialdaten bei den Krankenkassen.16 Beide Ansätze sind jedoch 
ungeeignet, das tatsächliche Problem der Wartezeiten in der ambulanten Psychotherapie angemessen ab-
zubilden.  
 
1. Versichertenbefragung des GKV-Spitzenverbandes 
Zur Berechnung von Wartezeiten wurden im Auftrag des GKV-SV insgesamt 2.240 GKV-Versicherte über ein 
Online-Panel befragt. Die Anzahl der Befragten mit einem psychotherapeutischen Erstgespräch betrug da-
bei laut Angabe des GKV-SV insgesamt 255, von denen 186 eine Psychotherapie aufnahmen. Die Aussagen 
und Schlussfolgerungen des GKV-SV beruhen also nur auf Aussagen von 186 Personen. Die Datenbasis der 
Befragung des GKV-Spitzenverbands ist damit viel zu klein, kann keine Repräsentativität gewährleisten und 
stellt keine Vollerhebung dar, wie das beispielsweise bei den Analysen der KBV-Daten oder der Daten der 
KV Bayerns der Fall ist. 
 
Hinzu kommt, dass die Befragung nicht die aktuellen Wartezeiten abbilden konnte. Bei vielen der 186 GKV-
Versicherten muss der Kontakt zur Psychotherapeut*in mehrere Jahre zurückliegen, denn pro Jahr begin-
nen weniger als ein Prozent der GKV-Versicherten eine psychotherapeutische Behandlung neu. In dieser 
Umfrage haben aber 8,3 Prozent der Befragten angegeben, eine psychotherapeutische Behandlung begon-
nen zu haben. Insoweit muss die Befragung Patient*innen eingeschlossen haben, die irgendwann in den 
letzten zehn Jahren eine Psychotherapie erhalten hatten. Die Aussagen beziehen sich somit auf lange zu-
rückliegende Ereignisse mit entsprechenden Erinnerungsfehlern. Darüber hinaus wurden die Fragen offen-
bar so missverständlich formuliert, dass zahlreiche Befragte Antworten angaben, die regulär nicht möglich 
sind. 
 
So sollen neun von zehn Versicherten angegeben haben, maximal vier Wochen vom Erstkontakt mit einer 
Psychotherapeut*in bis zum Behandlungsbeginn gewartet zu haben und knapp die Hälfte der Behandlun-
gen sollen gar innerhalb einer Woche nach der ersten Sprechstunde begonnen haben. Diese Ergebnisse sind 
nicht nachvollziehbar. Eine Psychotherapie kann schon praktisch nicht innerhalb von einer Woche nach der 
Sprechstunde beginnen. Durchschnittlich werden mit einer Patient*in zwei Sprechstundentermine à 50 Mi-
nuten durchgeführt, danach folgen mindestens zwei probatorische Sitzungen, ehe nach Antragstellung und 
Genehmigung durch die Krankenkasse eine Therapie begonnen werden kann. Bei Anträgen auf Kurzzeitthe-
rapie müssen die Krankenkassen innerhalb von drei Wochen über die Bewilligung entscheiden, bei der Lang-
zeittherapie haben sie sogar bis zu fünf Wochen Zeit. Die Autor*innen der Studie mussten daher wissen, 
dass die berechneten Wartezeiten nicht stimmen können. Insgesamt können auf der Basis dieser Versicher-
tenbefragung keine verlässlichen Aussagen getroffen werden. 
 
2. Analyse der Wartezeiten des Verbands der Ersatzkassen (vdek) 
Der vdek hat 2023 die Ergebnisse einer Auswertung seiner Versichertendaten zu den Wartezeiten in der 
Psychotherapie vorgelegt. Hierbei hat er jedoch nicht den gesamten Prozess der Wartezeit bis zum Beginn 
einer ambulanten Psychotherapie in den Blick genommen. Stattdessen betont der vdek, dass die Wartezei-
ten zwischen der letzten Psychotherapeutischen Sprechstunde und ersten probatorischen Sitzung maximal 
12 Tage und zwischen der letzten probatorischen Sitzung und dem Behandlungsbeginn maximal 15 Tage 
betragen. Diese Aussage ist jedoch irreführend, da damit nur ein kleiner Teilabschnitt des langen Weges der 
Patient*innen zwischen dem Beginn der Suche nach psychotherapeutischer Hilfe und dem tatsächlichen 
Therapiebeginn betrachtet wird. Zugleich schließt der vdek in seiner Analyse Wartezeiten von mehr als 
zwölf Monaten aus und stellt mit der Darstellung des Medians auf die am besten versorgten 50 Prozent der 
Patient*innen ab, statt den Durchschnitt zu verwenden. Auch Wartezeiten, die sich dadurch verlängern, 
dass Patient*innen mehrere Psychotherapeut*innen aufsuchen müssen, bis sie einen Therapieplatz erhal-
ten, werden in der vdek-Analyse herausgerechnet. Diese Darstellung der Wartezeiten in der ambulanten 
Psychotherapie verstellt den Blick auf den tatsächlichen Handlungsbedarf in vielen Regionen.  
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2.5 Besonders lange Wartezeiten auf dem Land 

Die Studie der KV Bayerns konnte auch zeigen, dass insbesondere in ländlichen Regionen 
Bayerns die Wartezeiten überdurchschnittlich lang waren. Nach den objektiven Abrech-
nungsdaten der KV Bayerns fällt der Median der Wartezeiten in den ländlichen Kreisen im 
Nordosten Bayerns im Vergleich zu München um circa 50 Tage höher aus.  
 
Die besonders langen Wartezeiten in ländlichen Regionen werden auch durch eine Re-
cherche des Senders rbb|24 bestätigt. Während Patient*innen in Städten nach einem 
Erstgespräch im Mittel etwa zwei Monate auf einen Therapieplatz warten, sind es auf dem 
Land sechs Monate. Dazu kommt dann jeweils noch die Wartezeit auf ein Erstgespräch 
für die Diagnosestellung. Basis der Erhebung von rbb|24 war eine Telefonumfrage unter 
Psychotherapiepraxen in ganz Deutschland. Insgesamt wurden dafür mehrere hundert 
Praxen angefragt. In die deutschlandweite Auswertung flossen die Daten von über 
120 Praxen ein.17 

2.6 Fazit: Wartezeiten belegen Mangel an Kassensitzen 

Die Wartezeiten machen deutlich: Es gibt keine nennenswerten freien Behandlungskapa-
zitäten bei Psychotherapeut*innen, die durch bessere telefonische Erreichbarkeit oder 
vermehrte Vermittlungsanstrengungen der Terminservicestellen erschlossen werden 
könnten. Vorschläge, bestimmte Patientengruppen bei der Suche nach Therapieplätzen 
besonders zu unterstützen, bewirken bei gedeckeltem Angebot automatisch, dass andere 
Patientengruppen benachteiligt werden und in Zukunft länger warten. Nach einer aktuel-
len Prognose des Zentralinstituts für die kassenärztliche Versorgung wird die Nachfrage 
nach einer ambulanten Psychotherapie bis 2030 um 23 Prozent ansteigen.18 Daraus folgt 
in der Konsequenz, dass es dringend zusätzliche Kassensitze für Psychotherapeut*innen, 
insbesondere in ländlichen und strukturschwachen Regionen braucht. Wenn nichts pas-
siert, werden die Wartezeiten immer weiter steigen, psychische Erkrankungen chronifi-
zieren und immer mehr Patient*innen bleiben unversorgt.  
 

3 Folgen nicht behandelter psychischer Erkrankungen 

3.1 Ohne Behandlung erhöht sich das Risiko für Chronifizierung  

Wartezeiten auf einen psychotherapeutischen Behandlungsplatz sind für Menschen mit 
psychischen Erkrankungen eine erhebliche Belastung.19;20 Mit zunehmender Dauer der 
Wartezeit steigt der Anteil der Menschen, die eine Behandlung gar nicht erst beginnen.21; 

22;23;24 Mit der Wartezeit steigt aber auch das Risiko, dass sich psychische Erkrankungen 
verschlimmern, verlängern oder immer wiederkehren (rezidivierender Verlauf). So steigt 
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beispielsweise das Risiko, erneut an einer Depression zu erkranken, mit jeder weiteren 
Krankheitsphase. Bleiben Depressionen unbehandelt, ist ihre durchschnittliche Dauer 
doppelt so lang wie bei einer behandelten Depression.25 Auch bei Zwangserkrankungen, 
Posttraumatischen Belastungsstörungen oder Essstörungen steigt das Risiko einer Chro-
nifizierung, wenn sie nicht behandelt werden.26;27;28 

3.2 Kinder werden in ihrer Entwicklung lebenslang beeinträchtigt 

Die Auswirkungen langer Wartezeiten auf einen psychotherapeutischen Behandlungs-
platz und fehlender Behandlung psychischer Störungen sind für Kinder und Jugendliche 
besonders gravierend. Denn nicht behandelte psychische Erkrankungen können zu lang-
fristigen und nachhaltigen Beeinträchtigungen in der emotionalen, sozialen und schuli-
schen Entwicklung der Kinder führen. Eine mögliche Folge psychischer Erkrankungen bei 
Kindern und Jugendlichen ist Schulabsentismus29, wodurch wiederum das Risiko für ge-
ringere Bildungsabschlüsse steigt. Wer als Kind oder Jugendliche* psychisch erkrankt, ist 
auch als Erwachsene* psychisch stärker gefährdet als andere. Über die Hälfte aller psy-
chischen Erkrankungen entsteht bereits vor dem 19. Lebensjahr.30;31;32 Damit erhöhen 
psychische Erkrankungen im Kindes- und Jugendalter das Risiko einer beeinträchtigten 
beruflichen und gesellschaftlichen Teilhabe im Erwachsenenalter. 

3.3 Psychische Erkrankungen als zweithäufigste Ursache für betriebliche Fehl-
tage 

Psychische Erkrankungen sind der zweithäufigste Grund für Arbeitsunfähigkeitstage (AU-
Tage) nach Muskel-Skelett-Erkrankungen (vgl. Abbildung 3). In den letzten 20 Jahren hat 
die Bedeutung psychischer Erkrankungen für das AU-Geschehen der gesetzlichen Kran-
kenversicherung deutlich zugenommen. Im Jahr 2021 verursachten psychische Erkran-
kungen 17 Prozent der Krankheitstage. Die besonders langen Fehlzeiten am Arbeitsplatz 
verdeutlichen, wie groß die negativen Folgen einer zu späten oder gar ausbleibenden Be-
handlung psychischer Erkrankungen sind.  
 
Ursache dafür, dass psychische Erkrankungen einen so hohen Anteil an den betrieblichen 
Fehltagen haben, ist, dass sie im Vergleich zu anderen Krankheiten zu sehr langen Krank-
schreibungen führen. Im Jahr 2021 lag die durchschnittliche Krankschreibungsdauer bei 
psychischen Erkrankungen bei rund 39 Tagen. Das heißt, dass eine psychisch kranke Ar-
beitnehmer*in je Krankschreibung rund fünfeinhalb Wochen am Arbeitsplatz ausfiel. Die 
Dauer einer Krankschreibung wegen psychischer Erkrankungen ist damit deutlich länger 
als bei körperlichen Erkrankungen. So liegt die durchschnittliche Krankschreibungsdauer 
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bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen bei rund 22 Tagen, bei Muskel-Skelett-Erkrankungen bei 
circa 20 Tagen und bei Verletzungen bei rund 14 Tagen (vgl. Abbildung 4). 
 
Abbildung 3: Arbeitsunfähigkeitstage – Erkrankungen von 2000 bis 2021 

 
 Quelle: Bundespsychotherapeutenkammer, 2022. 
 Anmerkungen: Dargestellt sind die Anteile (%) der sechs wichtigsten Krankheitsarten an den Arbeitsunfä-

higkeitstagen von 2000 bis 2021, gemittelt über die großen gesetzlichen Krankenkassen und gewichtet 
anhand der jeweiligen Versichertenzahl. In den Wert für die Jahre 2000 bis 2002 gingen die Angaben fol-
gender Krankenkassen ein: AOK, BKK, DAK, TK, GEK. In den Wert für die Jahre 2003 bis 2008 gingen die 
Angaben folgender Krankenkassen ein: AOK, BKK, DAK, TK, GEK, BEK. In den Wert für das Jahr 2009 gingen 
die Angaben folgender Krankenkassen ein: AOK, BKK, DAK, TK, BEK. In den Wert für die Jahre 2010 bis 
2021 gingen die Angaben folgender Krankenkassen ein: AOK, BKK, DAK, TK, B-GEK. 
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Abbildung 4: Arbeitsunfähigkeitsdauer – Erkrankungen von 2000 bis 2021 

 
 Quelle: Bundespsychotherapeutenkammer, 2022. 
 Anmerkungen: Dargestellt ist die durchschnittliche Dauer der Krankschreibung je Fall für die sechs wich-

tigsten Krankheitsarten von 2000 bis 2021, gemittelt über die großen gesetzlichen Krankenkassen und ge-
wichtet anhand der jeweiligen Versichertenzahl. In den Wert für die Jahre 2000 bis 2002 gingen die Anga-
ben folgender Krankenkassen ein: AOK, BKK, DAK, TK, GEK. In den Wert für die Jahre 2003 bis 2008 gingen 
die Angaben folgender Krankenkassen ein: AOK, BKK, DAK, TK, GEK, BEK. In den Wert für das Jahr 2009 
gingen die Angaben folgender Krankenkassen ein: AOK, BKK, DAK, TK, BEK. In den Wert für die Jahre 2010 
bis 2021 gingen die Angaben folgender Krankenkassen ein: AOK, BKK, DAK, TK, B-GEK. 

 
 

Die langen AU-Zeiten bei psychischen Erkrankungen führen dazu, dass ein beachtlicher 
Anteil der Krankgeschriebenen Krankengeld erhält. Denn bei einer Krankschreibung über 
sechs Wochen hinaus muss nicht mehr der Arbeitgeber den Lohn fortzahlen, sondern die 
Krankenkassen an die Versicherte* Krankengeld zahlen. Eine Arbeitsunfähigkeit, die län-
ger als sechs Wochen besteht, wird als Langzeitarbeitsunfähigkeit (Langzeit-AU) bezeich-
net. Laut Angaben des Statistischen Bundesamtes33 sind die Ausgaben für Krankengeld 
der gesetzlichen Krankenversicherung in den letzten Jahren rasant angestiegen. Betrugen 
sie 2004 noch 6,37 Milliarden Euro, lagen die Ausgaben 2021 bei 16,61 Milliarden Euro. 
Das entspricht einem 2,6-fachen Anstieg der GKV-Ausgaben für Krankengeld. 
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3.4 Psychische Erkrankungen sind Hauptursache für Erwerbsminderung 

Psychische Erkrankungen sind mit großem Abstand vor körperlichen Erkrankungen die 
Hauptursache für die Gewährung einer Erwerbsminderungsrente. Nahezu jede zweite 
Frühverrentung (42 Prozent) ist von psychischen Erkrankungen verursacht (vgl. Abbil-
dung 5). Außerdem werden Menschen aufgrund psychischer Erkrankungen besonders 
früh berentet. Das durchschnittliche Eintrittsalter bei psychisch bedingten Frühverrentun-
gen lag 2020 bei 51,3 Jahren und damit unter dem Durchschnitt von 53,7 Jahren.34 Dass 
psychische Erkrankungen so häufig und so früh zu Verrentung wegen verminderter Er-
werbsfähigkeit führen, liegt auch an der unzureichenden Versorgung psychisch erkrankter 
Menschen. 
 

 Abbildung 5: Anteil verschiedener Erkrankungen an den Rentenneuzugängen wegen Er-
werbsminderung 2021 

 
 Quelle: Daten der Deutschen Rentenversicherung Bund, 2022; eigene Darstellung der BPtK, 2023. 
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4 Psychotherapie lohnt sich 

Eine rechtzeitige psychotherapeutische Behandlung kann helfen, psychische Erkrankun-
gen zu heilen oder zumindest zu lindern und die Chronifizierung psychischer Erkrankun-
gen zu verhindern. Damit kann das Risiko für lange Arbeitsunfähigkeitszeiten oder gar Er-
werbsunfähigkeit gesenkt werden. Die Behandlung sichert die soziale und berufliche Teil-
habe von Menschen mit psychischen Erkrankungen.  
 
Ambulante Psychotherapie ist nicht teuer. Im Jahr 2022 wurden schätzungsweise 3,2 Mil-
liarden Euro für die ambulante Psychotherapie ausgegeben (BMG, 2023).35 Die Ausgaben 
für stationäre Behandlungen wegen psychischer Erkrankungen fallen dagegen mit 
28,6 Milliarden Euro (im Jahr 2020) um ein Vielfaches höher aus als die Ausgaben für am-
bulante Psychotherapie (Statistisches Bundesamt, 2022)36. Mit einer rechtzeitigen ambu-
lanten Psychotherapie könnten sogar stationäre Behandlungskosten eingespart werden: 
Eine ambulante psychotherapeutische Versorgung kann stationäre Aufenthalte verkürzen 
oder Wiedereinweisungen in das Krankenhaus verhindern.  
 
Außerdem könnten durch eine zeitnahe ambulante Psychotherapie die hohen volkswirt-
schaftlichen Kosten psychischer Erkrankungen aufgrund von Arbeits- oder Erwerbsunfä-
higkeit gesenkt werden. Für jeden in Psychotherapie investierten Euro ergibt sich nach 
Modellrechnungen ein gesamtgesellschaftlicher Nutzen von 2 bis 4 Euro, zum Beispiel 
durch Kostenreduktion aufgrund einer geringeren Zahl an Krankschreibungen und Er-
werbsminderungsrenten sowie die Vermeidung von Kosten für stationäre Behandlun-
gen.37 
 

5 Lange Wartezeiten resultieren aus Fehlern der Bedarfsplanung 

Nicht nur individuell, sondern auch gesellschaftlich ist es wichtig, ausreichend ambulante 
Behandlungskapazitäten zu schaffen, um psychisch kranke Menschen frühzeitig psycho-
therapeutisch behandeln zu können. Insbesondere außerhalb von Großstädten und im 
Ruhrgebiet reicht die Anzahl an Kassensitzen für Psychotherapeut*innen aber nicht aus, 
um Menschen mit psychischen Erkrankungen zeit- und wohnortnah eine Psychotherapie 
zukommen zu lassen. Ursache hierfür sind die Vorgaben der Bedarfsplanungs-Richtlinie. 
Diese legt fest, wo in Deutschland sich wie viele Psychotherapeut*innen niederlassen dür-
fen. Diese Psychotherapeutendichte ist in Regionen außerhalb von Großstädten deutlich 
niedriger. In Großstädten (Kreistyp 1 der Bedarfsplanungs-Richtlinie) liegt die vorgese-
hene Psychotherapeutendichte bei circa 35 Psychotherapeut*innen je 100.000 Einwoh-
ner*innen. Außerhalb von Großstädten (Kreistypen 2 bis 5 der Bedarfsplanungs-Richtli-
nie) liegt sie mit 17 bis 21 Psychotherapeut*innen je 100.000 Einwohner*innen deutlich 
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niedriger. Auch im Ruhrgebiet (Kreistyp 6) liegt die Psychotherapeutendichte mit 21 Psy-
chotherapeut*innen je 100.000 Einwohner*innen deutlich niedriger als in Kreistyp 1. Für 
die deutlich geringere geplante Psychotherapeutendichte außerhalb von Großstädten 
und im Ruhrgebiet gibt es jedoch keinen Grund, denn wissenschaftliche Studien belegen, 
dass Menschen, die auf dem Land leben, fast genauso häufig psychisch krank sind wie in 
städtischen Gebieten38 (vgl. Abbildung 6). 
 
Abbildung 6: Häufigkeit psychischer Erkrankungen und geplante Versorgungsdichte 
nach Kreistypen 

 
Quelle: BPtK, 2023, eigene Darstellung. 
Anmerkungen: Für Kreistyp 6 liegen keine Informationen zur Häufigkeit psychischer Erkrankungen in der 
Publikation von IGES & Jacobi, 2016 vor. Die geplante Psychotherapeutendichte wurde auf Basis der Allge-
meinen Verhältniszahlen für einen Versorgungsgrad von 110 Prozent berechnet. 

5.1 Die Fehler der psychotherapeutischen Bedarfsplanung 

Wie viele Ärzt*innen und Psychotherapeut*innen sich wo in Deutschland niederlassen 
dürfen, ist in der Bedarfsplanungs-Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses gere-
gelt. Der Gesetzgeber hatte vor dem Hintergrund der „Ärzteschwemme“ der 1980er Jahre 
beschlossen, dass die Anzahl der Ärzt*innen und Psychotherapeut*innen, die sich in ei-
nem bestimmten Gebiet niederlassen und mit den gesetzlichen Krankenkassen abrech-
nen dürfen, zukünftig begrenzt sein sollte. Deshalb wurde Anfang der 1990er Jahre die 
sogenannte Bedarfsplanungs-Richtlinie eingeführt – erst einmal für die verschiedenen 
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Arztgruppen. Dabei wurde angenommen, dass die damalige Versorgungsstruktur den tat-
sächlichen Bedarf widerspiegelt. Daher wurde für die verschiedenen Arztgruppen der da-
malige durchschnittliche Ist-Zustand der ambulanten Versorgung zum planerischen Soll 
erklärt.  
 
Die Berufe der Psychologischen Psychotherapeut*in und der Kinder- und Jugendlichen-
psychotherapeut*in gab es zum damaligen Zeitpunkt noch nicht. Sie sind erst Anfang 
1999 gesetzlich geregelt worden. Deshalb wurde die psychotherapeutische Bedarfspla-
nung erst nachträglich im Jahr 1999 eingeführt. Zudem existierte Ende der 1990er Jahre 
in vielen Regionen Deutschlands noch keine gewachsene psychotherapeutische Versor-
gung. Insbesondere in den ostdeutschen Bundesländern befand sich die ambulante psy-
chotherapeutische Versorgung noch im Aufbau. Man konnte also – im Gegensatz zu den 
Ärzt*innen – nicht davon ausgehen, dass die damals vorhandene Versorgungsstruktur 
dem tatsächlichen Versorgungsbedarf entsprach. Trotzdem wurde bei der Einführung der 
psychotherapeutischen Bedarfsplanung im Grunde nach dem gleichen Prinzip verfahren, 
den Durchschnitt des Ist-Zustands zum Soll zu erklären. Hierbei wurden folgende Fehler 
begangen:  
 
1. Stichtag zu früh gewählt: Der Stichtag, an dem die Anzahl niedergelassener Psycho-

therapeut*innen gezählt und zum Bedarf erklärt worden war, war der 31. August 
1999. Das Datum lag aber nur acht Monate nach Inkrafttreten des Psychotherapeu-
tengesetzes, mit dem Psychologische Psychotherapeut*innen und Kinder- und Ju-
gendlichenpsychotherapeut*innen überhaupt erst regulär in die ambulante psycho-
therapeutische Versorgung integriert wurden und die Möglichkeit hatten, einen Kas-
sensitz zu beantragen. Das führte dazu, dass die Verhältniszahlen für die Arztgruppe 
der Psychotherapeut*innen – im Gegensatz zu den Verhältniszahlen anderer Arzt-
gruppen – keine über viele Jahre gewachsene Versorgungsstruktur abbilden. 

 
2. Erst 2004 über alle Zulassungsverfahren entschieden: Zudem wurden mit dem fest-

gelegten Stichtag nicht einmal diejenigen Psychotherapeut*innen auch nur annä-
hernd vollständig erfasst, die vor dem Psychotherapeutengesetz über das Delegati-
onsverfahren oder über die Kostenerstattung an der ambulanten psychotherapeuti-
schen Versorgung gesetzlich Krankenversicherter beteiligt gewesen waren und einen 
Anspruch auf eine Kassenzulassung hatten. Es wurden nur diejenigen gezählt, deren 
Zulassungsverfahren zu diesem Zeitpunkt „rechtswirksam“ abgeschlossen war. Die 
Kassenärztlichen Vereinigungen legten teilweise aber gegen jede Zulassung Rechtsbe-
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helfe ein, sodass die Zulassungsverfahren viel länger dauerten. Es kann davon ausge-
gangen werden, dass erst Ende 2004 abschließend über alle Zulassungsverfahren ent-
schieden wurde. 

 
3. Versorgung in Ostdeutschland noch im Aufbau begriffen: Darüber hinaus wurde bei 

der Festlegung der Verhältniszahlen für die Arztgruppe der Psychotherapeut*innen 
die Anzahl der Psychotherapeut*innen in Gesamtdeutschland zugrunde gelegt und 
nicht – wie bei anderen Facharztgruppen – in den westdeutschen Bundesländern. In 
den ostdeutschen Bundesländern waren die ambulanten psychotherapeutischen Ver-
sorgungsstrukturen 1999 jedoch noch im Aufbau und deshalb nicht annähernd aus-
reichend zur Deckung des Bedarfs. Dass die Anzahl der zugelassenen Psychothera-
peut*innen in den ostdeutschen Bundesländern in der Berechnung der Verhältniszah-
len berücksichtigt wurde, trägt bis heute dazu bei, dass die Verhältniszahlen für die 
Arztgruppe der Psychotherapeut*innen nicht annähernd einer ausreichenden ambu-
lanten psychotherapeutischen Versorgung entsprechen. 

 
Diese Webfehler der psychotherapeutischen Bedarfsplanung führten dazu, dass bereits 
bei Einführung der Bedarfsplanung die Soll-Zahl der Psychotherapeutensitze zu niedrig 
angesetzt war, um den tatsächlichen Bedarf zu decken.  

5.2 Mehr Kassensitze reduzieren die Wartezeiten – Zur Entwicklung der Zahl der 
Psychotherapeut*innen in der GKV-Versorgung 

Trotz der gestiegenen Nachfrage nach Psychotherapie seit den 1990er Jahren39;40 haben 
die Wartezeiten in der ambulanten psychotherapeutischen Versorgung bis zur Corona-
Pandemie nicht zugenommen, sondern sind im Gegenteil sogar etwas gesunken: im Zeit-
raum 2011 bis 2017 zum Beispiel um 3,5 Wochen.41 Dies ist nicht zuletzt darauf zurückzu-
führen, dass die Zahl der Behandlungsplätze gestiegen ist. Seit Ende 2010 ist im Zuge meh-
rerer Reformen der Bedarfsplanung die Zahl der Kassensitze von 21.400 (volle Versor-
gungsaufträge) auf rund 25.000 Sitze Ende 2022 angestiegen. Parallel dazu konnten die 
Behandlungskapazitäten durch die zunehmende Teilung der Versorgungsaufträge, die 
seit dem Vertragsarztrechtsänderungsgesetz im Jahr 2007 möglich ist, gesteigert werden. 
Das zeigt: Zusätzliche Psychotherapeutensitze wirken und können die Wartezeit auf einen 
psychotherapeutischen Behandlungsplatz für Menschen mit psychischen Erkrankungen 
spürbar reduzieren. 
 
Seit 2010 sind durch Reformen der Bedarfsplanung-Richtlinie circa 3.100 zusätzliche psy-
chotherapeutische Praxissitze geschaffen worden: 
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 Rund 900 davon sind durch Einführung einer Mindestquote von 20 Prozent für die 
psychotherapeutische Versorgung von Kindern und Jugendlichen entstanden.  

 Weitere 1.300 Sitze gehen auf eine Verbesserung des Verhältnisses von Psycho-
therapeut*innen je 100.000 Einwohner*innen in den ländlichen Regionen zurück, 
die bei einer Reform der Bedarfsplanung Ende 2012 beschlossen wurde.  

 Rund 85 Sitze sind durch eine Absenkung der Verhältniszahlen im Ruhrgebiet im 
Jahr 2018 entstanden. 

 Die Reform der Bedarfsplanungs-Richtlinie im Jahr 2019 führte schließlich zu 
knapp 800 zusätzlichen psychotherapeutischen Sitzen, die vor allem in Regionen 
der Kreistypen 2 bis 4 entstanden sind.  

 
Die grundsätzlichen Webfehler der psychotherapeutischen Bedarfsplanung, also insge-
samt eine viel zu geringe Psychotherapeutendichte und eine besonders geringe Dichte 
außerhalb von Großstädten, konnten dabei jedoch nicht grundsätzlich behoben werden 
und führen auch heute noch zu langen Wartezeiten in der ambulanten Psychotherapie. 
Diese strukturellen Fehler bewirken vor allem, dass insbesondere Menschen in ländlichen 
und strukturschwachen Regionen einen erschwerten Zugang zur psychotherapeutischen 
Versorgung haben. 

5.3 Höhere Behandlungskapazitäten durch Teilung der Kassensitze 

Ein weiterer wichtiger Effekt, der dazu beiträgt, dass die Wartezeiten auf einen psycho-
therapeutischen Behandlungsplatz trotz des gestiegenen Bedarfs in den letzten zehn Jah-
ren nicht weiter zugenommen haben, sind zusätzliche Behandlungskapazitäten, die durch 
die Teilung von Psychotherapeutensitzen entstanden sind. Immer mehr Vertragspsycho-
therapeut*innen übernehmen einen hälftigen Versorgungsauftrag oder wählen statt ei-
nes vollen Versorgungsauftrages in eigener Niederlassung flexiblere Arbeitsformen, wie 
Anstellung oder Teilzeitbeschäftigung. So ist die Zahl der Psychotherapeut*innen, die mit 
der gesetzlichen Krankenversicherung abrechnen können, nach Köpfen seit 2010 deutlich 
stärker gestiegen als die Zahl der „vollen“ Psychotherapeutensitze. Hatten 2010 rund 
1.000 Vertragspsychotherapeut*innen einen halben Kassensitz, so waren es Ende 2022 
schon rund 18.000. Damit lag der Anteil der Vertragspsychotherapeut*innen mit einem 
halben Sitz an allen Vertragspsychotherapeut*innen bei 63 Prozent.42 
 
Psychotherapeut*innen mit einem halben Kassensitz arbeiten jedoch nicht nur halb so 
viel wie Psychotherapeut*innen mit einem vollen Kassensitz. Auf Basis der Abrechnungs-
daten der KBV im Jahr 2019 und den Ergebnissen des ZI-Praxispanels43 ergibt sich bei ei-
nem vollen Kassensitz eine mittlere Arbeitszeit im Umfang von 39,8 Wochenstunden, bei 
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einem halben Kassensitz im Umfang von 29,1 Wochenstunden (BPtK, eigene Berech-
nung). Die Behandlungsstunden liegen – unter Verwendung der Plausibilitätszeiten – bei 
27,8 respektive 20,4 Stunden. Damit erbringen zwei halbe Kassensitze in Summe mehr 
psychotherapeutischen Versorgung als ein ganzer Kassensitz – und zwar um den Steige-
rungsfaktor 1,46. Auch die Teilung der Versorgungsaufträge konnte somit einen wesent-
lichen Beitrag dazu leisten, den wachsenden psychotherapeutischen Behandlungsbedarf 
abzudecken. Zugleich trug die Teilung der Praxissitze dazu bei, dass die Psychothera-
peut*innen ihre Versorgungsaufträge erfüllen.  
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